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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XX:XXXXXXXX 
über die Leistung eines zweiten Beitrages 

zum Asiatischen Entwicklungsfonds 

Der Nationailrat hat 'beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bundespräsident oder ein von 
ihm hiez;u bevollmächtigoor V:ertreter wird er
mächtigt, mmens der Republik österreich der 
A.slatischen Entwicklungsbank gegel1!Über eine 

Verpfl:icht>unßserklärung~ur LeistJUng ,eines zwei
ten Beitra.ges in Höhe von 268 107810 S an den 
Asiatischen EntwickIungsfonds ahzugeben. 

(2) Die Vorsorge für d'~efinranzie1Ie Bedek
kung trifft der Bundesminister für Finanzen. 

§ 2. Mit der Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraüt. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Abkommen über Idie Errichtung der Asia
tischen Bntwicldungsbank gibt in seinem Art. 19 
der Bank die Möglichkeit, SorrdeI1fonds ~u schaJ
fen und zu verwalten. Diese Sonderfonds sind 
a-ls Gal1:l!ntie für oder ZJur ·Gewähnung von Dar
lehen ·~u verwenden, die ~u ,günstigeren Bedin
·gunlgen vergeben werdenails jene a,us den or
dentlich,eI?- Kapvva:1mittelnder Bank. 

1m Sinne der Bestimmung des Art. 19 hat 
der Gouv,erneursrat der Asiatischen Entwick
lungsbank im Jahre 1973 beschlossen, die B.ank 
zur Schaffu'11:g des ASl~atischen Entwicklungsfonds 
zu ermächtigen und hat die ~u den Industrie
staaten zähleniden Mitg!lieder 'aufgefordert, dem 
Fonds bis 31. Dezemlber 1975 Ka,pital im Aus
maß von 525 Mil!. US~Do]lar zur Ve,rfügung 
zu steHen. Mit Ausnahme öStlerreichs, F1'1ank
reichs und Schwedens sind diese Länder der Auf
forder.ung n:l!chgekommen. 

Der Fonds dient da,vu, der Bank die Mög
lichkeit zu geben, ihre Aufgaben noch wirksa
mer durchzuführen und den ihr angehörenden 
Entwicldungs'ländern, vor a:llemden am wenig-

. sten entwickelten mit niederem Pro-KopF-Ein
kommen, Anleilhen zu besonders weichen Be-

,dingurugen Zl\l gewälhren. Der Fonds konnte seine 
Tätigkeit ~m zweiten Ha1bjaJhr 1974 ,aufnehmen 
und hat seine Mittel bis Ende 1975 nahezu zur 
Gänze vergeben. Um die Fortführung seiner 
Tät1gkeit aib dem Jahre 1976 ZJU gewährleisten, 
war es notw,endig, Maßnathmen zu einer Auf
stockung der Frondsmittel in die Wege zu lei
ten. Am 3. Dezemlber .1975 wurde eine Reso
lution über die Zuführung weiterer Mittel in 
Höhe von 830 MiJ!. US-Dollar vom Gouver
neursrat angenommen. Da im Hinblick auf den 
steigenden Ante~l von Finanziel1ungen von Pro
jekten aus Fondsmitteln an .den gesamten Aus
leihungender BlaJnk bei einem weiteren Abseits
stehen öSDerreichs inländische Unternehmungen 
immer w,eniger Ohan:cen ,geha,bt hätten, bei in
ternationalen Ausschreibungen ZJUJffi Zug zu kom
men, W1uide namens der RepUlbl-ik österreich am 
21. April 1976 eine VerpflichtJUngserklärung z'ur 
Leistung eines Beitmges in Höhe von 
113974200 S an den Asiatischen Entwicklungs
fonds a,b,gegeben. 

Zum Zwecke einer zweiten Wi,ederaiuHü:llung 
.der Mittel des Asiatischen Entwick'Lungsfonds 
(ADF III) W1uI1den VerhancJl!ungen mit den Geber
ländern aufgenommen, die .am 22., 23. und 
25. April 1978 in Wien ihrenkbschiluß fanden. 
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2 1160 der Beila.gen 

Einigung konnte dahingehend erzieh werden, 
daß der A!wFstockungSlbe,trag 2 Mr:d. US-Dol1ar 
beträgt, womit ,dias "concessional lending pro
gram" der Blank für den Zeitraum 1979 bis 1982 
,&esichert erscheint. Die 'Bank hatte viorg'esch1agen, 
den Aufstockuingsbetrag mit 2,15 Mrd. US-DolIar 
festzUlIegen; zur ,tei,lrweisen Ausfülliung der Lüd~e 
haJben die sechs Staaten AJustI1a:lien, Osterreich, 
BRD, JaJpan, ,die Schweiz uhd das Vereinigte 
Königreich zusätzE<;he Beitr,;rgJ in Höhe von ins
gesamt 69,3 MiH. US-DO'Uar I, angekündigt. Für 
Oster reich bedeutet ,dies lediglich ,die A!ufrecht
el'ha.\tung .des biSihel'dgen Anteiles von 0,85% 
an der ursprÜnigl1ich 'von ,der IIIB:ank vorg,eschLa
genen Gesamtsumme. Osterreich hat ,die Leistung 
eines Bei~mges von 249061 9001

1 
S ~~ü~li:h eines 

Son.derbeltl1Oliges von 19045 910\Sm ,AJusslcht ge
nommen und ist hiezu ,aufgrunä der Resolution 
Nr. 121 des Gouverneurs~ates Ilvel'pflichtet. Die 
Beiträge sind in vier gleichen Ja\hresraten, begin
nend im Ja;hre 1979 ~'U leilsten\ Für diese Bei
tragsleistJung ist eine ,eigene ges~tzliche Enmäch
tigung erifiordeJ1lich. Das Abkmpmen üher die 
Errichtung der Asiatischen Entwiddungsbank, 
BGBL Nr. 13/1967, das gemäß 1 Art. 50 B-,VG 
die verfa-s~ungsmäßige Genehmig,lIngdes N atio
nalrates eI1halten hat, und ,dabei, auf der Stufe 
eines BundeSJgesetzes steih't, kanb da,für nicht 
hemngezogen werden, weil keid Mitglied der 
Bank in diesem Ahkommen da~u verpflichtet 
wird, Beiträge Zu einem SOiliderfoh,ds zu leisten. 
Die Beitr,agsleistung istdaJher ,eine Ilinnerstalatliche 
Angelegenheit der einzelnen Mitgliedsländer und 
unterliegt der nationalen Rechtsoi1dnung. Da in 
Osterreich eine gesetzliche 'Ermä,chrigung einer 
derartigen Beitr,agsleist,ung weder i'ln Bundesver
fassungsgesetz noch in einem Spez~al-gesetz ent
halten ist, mußs'ie dlUrchein neues <;;e!>etz erhngt 
werden. 1 

Der Gesetzesbeschluß fällt nicht~nter die Be
stimmulljgdes Art. 42 Ahs. 5 H"iVG und 'bedarf 
dalher der Mitw1rkung des Bundesrat~s; 

I 
Die ErmächtigtUug des Bundespräs~denten oder 

eines von ihm :b.evohlmächtigteri· Vetueters zUr 
Abgabe der Verpflichtungselikilärung ~ur Leistung 
eines zweiten Beitl1a.ges landen Asiarlischen Ent-

. wicklungsibonds erifolg,t in üher.einstithmung ·mit 
Art; '65 Albs. 1 B-VG un:d ,dessen I Auslegllmg, 
wonach -die ,BevoUmä.chltiig'Uil!g von Ve~tretern im 
Völkerrechtsverkelhr v,on jeher in d~r Befugnis 

des Sta'atsoberiha.uptes mlr Vertretlung des Stiaoa
tes nach a,ußen hin· mitverstanden wurde.· Hin
sichtlich der Person des lJU B'evolUmächtigenden 
ist vorgesehen, daß der sach!lich zuständige Bun
desminister für Finanzen - wie d~es sdlon bisher 
in ähnlichen Fällen geschehen ist - im Ministet
rat beantragen wird, dem ,Bundespräsidenten vor
zuschl,agen, ihn zur Abga,be der Verpflichtungs
erk,lärung zu ermächtlig,en. 

Besonderer Teil 

Zu§ 1 Abs~ 1: 

Die Asi,atische Entwicklungsbank hat für Oster
reicheinen Beitrag in Höhe von 18300000 US
P9ILar yorgeschla.gen. Dieser BetraJg ist in Lan
deswähiiun,g zu entrichten und· wird zum Kurs 
von 14,6507 umgerechnet, das ist jener Kurs, 
,den die Bank in Ihren Büchern per 1. Apri'l 1978 
verwendet hat. Der Gegenwert beläuft sich a:uf 
268 107810 S. 

Für die Beitragsleisoung ist folg,ende VOligangs
weise in Aussicht genommen. Jedes Geberland 
hat bis 31. März 1979 eine EIIklämng aJbzuge
ben, in der es sich verpflichtet, einen Beitrag 
zur AJwfstodmng des Fonds zu den vom Gou
v,erneursrat y,orgesehenen Bed!ingungen und Ter
minen 2';U entJ1ichten. Die Zalhilrunlg hat in vier 
gleichen Jalhresnaten ml e,l'fdlgen, wohei ,die erste 
Rate 30 T,a:ge nach Inkl1a.fttreten der 2. Wieder
auHül1ung fäHig wird. Die letzte Rate muß bis 
.spätestens 31. Dezember 1982 bezaJtlt wenden.· 
Die ZalhiLungen können in Form von unverzins
lichen bei Sicht fälligen Blundesschatzscheinener
folgen, deren Einlösung jedenfalh na.ch der bis
herigen Pl1axis der Asiatischen EntwickJungs
bank nicht im Jahr der Begebung erfolgt. 

Zu § 1 Abs. 2:· 

Durch diese B'estimffilung s01l kLargestellt wer
den, daß die im Albs. 1 enthaltene Ermächtigung 
sich nur aUlf die Etiklärung des Sta,atswillens 
nach a'ußen beschränkt,· während die innerstaat
'liehe BereitsteD1ung der· edoliderlichen finanziel
len Mittel dem hiefiür zuständigen Bundesminister 
für Finanzen obliegt. . 

Zu § 2: 

VoHziehun,gsklalUsel. 
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